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möglichst nicht verliert. Auch sie
sind im Alter notwendig.

„Gemeinschaftliche Wohnfor-
men, Nachbarschaftshilfe, ehren-
amtliches Engagement, Hilfe zur
Selbsthilfe, all dies sind Möglichkei-
ten, die wachsenden Lücken im fa-
miliären und staatlichen Versor-
gungsnetz nicht nur zu flicken,
sondern mit neuem Leben auszufül-
len“, schreibt die Stiftung Warentest
in ihrem kleinen Leitfaden „Leben
und Wohnen im Alter“. Es gibt im-
mer mehr „junge Alte“ bei denen
das Interesse an Wohnprojekten
wächst, die eine Alternative bieten
zum familiären Netz.

Wohnformen im Alter

Zunächst einmal muss man über-
legen, ob man in der seitherigen
Wohnung/im Haus bleiben kann,
wenn der Partner/die Partnerin die
notwendige Unterstützung leisten
kann oder ob man sich Unterstüt-
zung/Pflege ambulant dazu kaufen
kann. Das gilt auch für altengerech-
te Wohnungen. Eine andere Alter-
native ist ein Mehrgenerationen-

haus wo mehrere Generationen un-
ter einem Dach wohnen. Dann
muss man aber auch in der Lage
sein, sich in diese Gemeinschaft
einzubringen. Stattdessen kann es
aber auch eine Seniorenwohnge-
meinschaft sein in einer großen
Wohnung, wo mehrere Senioren
wohnen und sich gegenseitig unter-
stützen, und sei es nur beim Einkau-
fen. Hier ergänzen sich Alleinste-
hende und Paare. Die dritte
Möglichkeit sind Seniorenwohn-
häuser/Servicewohnen, betrieben
von karitativen/privaten Einrichtun-
gen. Hier kann man Ein- oder Zwei-
personenwohnungen mieten/kau-
fen, mit angeschlossenem Hilfs-
angebot wie Hausmeisterservice,
Wäscheservice/Pflegeservice/Not-
ruf. Auch „Seniorenresidenzen“ ge-
hören in diese Auflistung. Sie sind
aber meist nur für gut betuchte Per-
sonen gedacht. Da gibt es erweiter-
te Leistungen, ein angenehmeres
Ambiente, eventuell einen oder
mehrere Ärzte im Haus und einiges
andere mehr. Im Regelfall sind sol-
che „Residenzen“ teuer.

Als letztes Angebot gibt es dann
noch die Pflegeeinrichtungen. Zu al-
len Wohnformen sind aber im Vor-
feld einige Fragen zu klären, z.B. ob
der Partner/die Partnerin mit einzie-
hen kann, wie das mit der Finanzie-
rung geregelt ist. Hier darf man kei-
ne Angst haben, da die
Pflegekassen/Pflegeinrichtungen
die notwendigen Informationen ge-
ben zur Finanzierung. Man sollte
sich auch nicht davor scheuen, So-
zialhilfe in Anspruch zu nehmen.

Die GdP hat auf Bundes- und
Landesebene das Thema Betreutes
Wohnen/Servicewohnen aufgegrif-
fen. Es ist fester Bestandteil im Se-
niorenprogramm. Gut wäre es,
wenn sich Senioren auf ihrer örtli-
chen Ebene ein wenig in die
GdP-Arbeit einschalteten. Wichtig
dabei ist, dass man Einrichtungen
für „Betreutes Wohnen“ auf örtlicher
Ebene begutachtet, um Empfehlun-
gen geben zu können. Rein juristisch
dürfen wir keine direkten Empfeh-
lungen geben, wir können aber
über unsere Eindrücke berichten.

Norbert Weinbach

Wer bestellt, der bezahlt
Gerhard Kaiser informierte über Pflegeversicherung und Beihilfe

Man müsse unterscheiden zwi-
schen einer Kranken- und einer
Pflegeversicherung, erklärte Ger-
hard Kaiser, Sachbearbeiter bei der
Beihilfestelle in Hünfeld, beim Se-
niorenseminar in Tann/Rhön. Pfle-
geversichert seien alle Menschen in
Deutschland per Gesetz. Es gebe
aber auch noch einen Unterschied
zwischen freiwillig gesetzlich versi-
chert, privat oder bei der Freien
Arzt- und Medizinkasse (FAMK) ver-
sichert. Die Pflegeleistungen sind
aber bei allen versicherten gleich,
außer man hat noch eine zusätzli-
che private Versicherung für solche
Fälle. Wer die Pflegeversicherung in
Anspruch nehmen wolle, benötige
eine Pflegestufe. Die Zuteilung einer
der drei Pflegestufen liege in den
Händen der Mitarbeiter des Medizi-
nischen Dienstes der Pflegeversi-
cherung. Sie handelten im Auftrag
der Versicherung und versuchten,
Geld zu sparen. Das heißt, mög-
lichst keine Pflegestufe zuteilen. Das
gehe bei einem Besuch in etwa nach

dem Motto: Sie können sich doch
noch selbst anziehen, selbst wa-
schen, selbst essen usw.? Natürlich
antworten die meisten Menschen
mit „Ja“, weil sie sich ja noch für voll
handlungsfähig halten. Das aber ist
die Falle. Wer so antwortet, be-

kommt in der Regel keine Pflegestu-
fe. Ohne Pflegestufe gibt es aber
kein Geld von der Pflegeversiche-
rung. Und wer ohne Pflegestufe ei-
nen Pflegedienst beauftragt, der
muss auch für die Kosten aufkom-
men, Motto: „Wer bestellt, bezahlt“.

Zuteilung einer Pflegestufe

Bevor man also für einen zu pfle-
genden Angehörigen eine Pflege-
stufe beantragt, sollte man ein „Pfle-
getagebuch“ führen und über einen
längeren Zeitraum aufführen, was
man mit dem zu Pflegenden macht.
In der Dokumentation könnte ste-
hen: Waschen, anziehen, Schuhe
anziehen, einkaufen gehen, spazie-
ren gehen, Hilfe beim Gang zur Toi-
lette, beim Essen und sonstiges, was
notwendig ist. Dazu sollte man die
aufgewendete Zeit schreiben. Wenn
dann der Medizinische Dienst
kommt, sollte man vorher den oder
die zu Pflegende darauf vorberei-
ten. Man sollte einen festen Termin
ausmachen und anwesend sein, um

Auch wenn er es nicht so richtig wahrhaben
wollte, Gerhard Kaiser war ein Fachmann für
Pflegeversicherung und Beihilfe. nw
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eingreifen zu können. Man kann
auch Einspruch erheben gegen das
„Urteil“ des Medizinischen Dienstes.

Wichtig ist vor allen Dingen, sich
vorher darüber im Klaren zu sein,
ob ambulante oder stationäre Pfle-
ge notwendig ist, ob man selbst zu-
hause pflegt oder die betroffene
Person in ein Heim muss oder ob
betreutes Wohnen mit Heiman-
schluss (Pflegemöglichkeit) ausrei-
chend ist. Ist ein Ehepartner da, der
die Pflege übernehmen kann. Woh-
nen Kinder im Haus, die dazu in der
Lage sind? Muss/kann das
Haus/die Wohnung altersgerecht
umgebaut werden, damit man in
den eigenen vier Wänden bleiben
kann?

Pflegestufen und Kosten

In der Pflegestufe I (ambulant)
reicht das Pflegegeld (zusammen
mit der Rente) meist aus, um selbst
zuhause pflegen zu können oder
eine Pflegekraft in Anspruch zu neh-
men. Bei der Pflegestufe II wird es fi-
nanziell knapp. Das pauschale Pfle-
gegeld ist erheblich geringer wie
der der Zuschuss für professionelle
Hilfe. das ist politisch gewollt.

Bei Pflegestufe III, vollstationär,
reicht das Geld der Pflegekasse auf
keinen fall und es wird auch eng mit
der eigenen Rente und der vom
Staat gewährten Beihilfe bei Pensio-
nären. Will man in dieser Stufe zu-
hause pflegen, sollte man einen
Pflegekurs gemacht haben. Bei pro-
fessioneller privater häuslicher Pfle-
ge prüft die Pflegekasse, ob für
den/die Pflegende/n Rentenbeiträ-
ge gezahlt werden müssen. Die be-
zahlt die Pflegekasse.

Wenn das eigene Geld und das
der Kasse nicht ausreichen, hilft das
Sozialamt. Das prüft aber vorher,
welche Vermögenswerte vorhanden
sind (das eigene Haus wird „verwer-
tet“) und wie diese zu Geld gemacht
werden können für die Pflegekos-
ten. Wichtig ist auch, zu wissen,
dass Familienangehörige auf- und
absteigender Linie zum Unterhalt
verpflichtet sind. Sowohl Eltern für
Kinder als auch umgekehrt. Schwie-
gerkinder gehören nicht dazu. Ihre
Vermögenswerte dürfen auch nicht
herangezogen werden.

Generell ist zu sagen, dass die
Pflegeversicherung verbessert wer-
den müsste. Eine „Ludmila“ mit Tou-
ristenvisum darf hier nicht pflegen,
auch wenn das tausendfach ge-
macht wird. Es ist illegal und straf-
bar, auch wenn es für die Betroffe-
nen bequem ist, jemanden für etwa
1000 Euro zu haben, der rund um
die Uhr pflegt. Es gibt professionelle
Pflegedienste, die ausgebildete
Kräfte vermitteln. Das kostet in der
Regel 1100 bis 1300 Euro im Mo-
nat. Dann trägt dieser Pflegedienst
das Risiko. er muss diese Menschen
gesetzlich versichern.

Beihilfe

Auch für notwendige Pflege gibt
es Beihilfe. 50 Prozent zahlt die Pfle-
gekasse, 50 die Beihilfe. Wer eine
Pflegestufe hat, sollte dies mit der
„Anlage P“ der Beihilfestelle schi-
cken. Bei der Pflege gilt die Bundes-
beihilfeverordnung. Bei Hilfsmitteln
gibt es feste Sätze nach dem Kata-
log für Pflegehilfsmittel, z.B. für ein
Pflegebett mit einer bestimmten Ma-
tratze, für einen Badewannenlifter,
bei der Verbesserung des Wohnum-
feldes (etwa bodenebene Dusche,
breite Tür für Rollstuhl, Treppenlift).
Das geht aber nur, wenn eine Pfle-
gestufe zugeteilt ist. Alles was hier
von der Krankenkasse/Pflegekasse
anerkannt wird, ist auch beihilfefä-
hig. Zuschüsse gibt es auch bei ein-
facheren Hilfsmitteln wie Rollator,
Krücken, Toilettenstuhl). Bei einem
Heimaufenthalt seien Inkontinenz-
artikel meist im Heimsatz enthalten.
Würden sie gesondert verordnet,
dürfe kein Eigenanteil abgezogen
werden, da es sich nicht um ein Re-
zept handle.

Es gibt auch Beihilfe für Unter-
kunft und Verpflegung (Hotelkos-
ten), abzüglich des Anteils, der zu-
hause auch benötigt würde. Bei
ambulanter Pflege können auch
Teilleistungen eines Pflegedienstes
in Anspruch genommen werden.
Das gilt als „Pflegesachleistung“
(Kombipflege). Bei häuslicher Pfle-
ge hat der/die Pflegende Anspruch
auf bis zu vier Wochen Urlaub, auf
Kosten von Pflegeversicherung und
Beihilfe. Ein Bediensteter, der An-
spruch auf Beihilfe hat, sollte mög-
lichst sofort bei der Beihilfestelle ei-
nen Antrag stellen, dass bestimmte

Personen die Beihilfe in seinem Na-
men beantragen können. Dazu gibt
es ein Formular, das bei der Beihil-
festelle beantragt werden kann.
Dort wird der Antrag mit den ent-
sprechenden Namen registriert.
Das kann man jederzeit machen, da
man nicht weiß, ob man nicht plötz-
lich aufgrund eines Unfalls oder ei-
ner Krankheit nicht mehr in der Lage
ist. für sich selbst zu sorgen. In die-
sen Bereich gehören auch die Kapi-
tel Patientenverfügung und Vorsor-
gevollmacht.

Änderungen der Beihilfe

Er sei zwar nicht unbedingt auf
dem neuesten Stand der geplanten
Beihilfeänderungen, sagte Gerhard
Kaiser, mit dem man während sei-
nes Vortrags diskutieren konnte, er
sei sich aber sicher, dass etwas ge-
ändert werde und zwar zuunguns-
ten der Beschäftigten. Ein „Diktat
der leeren Kassen“ dürfe allerdings
nicht zu rigorosen Kürzungen kom-
men. Das hätten höchstrichterliche
Urteile schon festgelegt. Man rech-
ne mit einer Kürzung der Sätze für
Heilpraktiker (die eigentlich ganz
gestrichen werden müssten, was
aber eine bestimmte Partei verhin-
dert habe). Es gäbe auch ein Urteil
des Bundesverfassungsgerichts,
dass die Praxis, den Erben eines bei-
hilfeberechtigten verstorbenen kei-
ne Beihilfe gezahlt werden, nicht
verfassungsgemäß sei. Notwendige
Aufwendungen für Beerdigungen
würden als Beihilfe auch an Eltern
oder Kinder ausgezahlt. Bei ande-
ren Personen muss nachgewiesen
werden, was bezahlt worden ist und
was die Krankenkasse bezahlt hat.
Die Sachleistungsbeihilfe für freiwil-
lig gesetzlich Versicherte wird wahr-
scheinlich wegfallen, so Kaiser. Da-
von seine aber nur etwa zehn
Prozent der Polizeibeamt/innen be-
troffen. Man könne nur hoffen, dass
es einen Bestandsschutz gebe. Die
Beihilfe müsse angemessen sein.
Die Leistungen dürften nicht unter
den gesetzlichen Leistungen liegen.
Zu Problemen könne es hier bei
Hörgeräten kommen. Die würden
sehr schlecht „gesponsert“. Gesetz-
liche Versicherungen zahlten fast
das Doppelte. Probleme gebe es
auch bei der Beschaffung von Ce-
pap-Geräten für Schlafapnoe.
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Wer sich persönlich über „Pflege“
und alles was damit zusammen-
hängt informieren will, der Kann
sich bei der örtlichen Arbeiterwohl-
fahrt, bei der Caritas, der Inneren
Mission oder bei seinem zuständi-
gen Sozialamt informieren. Dort
wird ihm kompetenter Rat zuteil.
Man kann wegen entsprechender
Broschüren auch anfragen beim
Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend. Bro-

schüren können dort bestellt wer-
den unter der Adresse: Postfach
201551, 53145 Bonn. Eine gute
Adresse für ältere Menschen ist
auch die „BAGSO“. Bundesarbeits-
gemeinschaft der Senio-
ren-Organisationen, Bonngasse
10, 53111 Bonn, E-Mail: kon-
takt@bagso.de.

Lob für Veranstalter und
Veranstaltungsort

Die Seminarteilnehmer/innen
zeigten sich sehr angetan von die-
sen Informationen. Sie lobten bei
der Seminarkritik auch das Engage-
ment des Seniorenvorstandes. Viel
Lob gab es für Unterkunft und Ver-
pflegung im Gasthaus „Zur Krone“.
Da merkten alle, dass dieses Haus
auch eine eigene Metzgerei hat mit
vielen Wurst- und Fleischspezialitä-
ten.                                          nw

PSHH bietet Hilfe in Notlagen
Bernhard Langer und Walter Janouscheck bei den Senioren

Beim gut besuchten Seniorense-
minar der Hessen-GdP in Tann/
Rhön, berichtete Bernhard Langer
über die Aktivitäten der Poli-
zei-Sozialhilfe Hessen, die mit den
GdP-Senioren zusammenarbeite.
Die PSHH unterstütze Kolleg/innen
in Notlagen. Es gäbe zahlreiche
kranke Kolleg/innen, denen man
helfen könne, wenn es ihnen finan-
ziell nicht so gut gehe. Es könne mo-
netäre Hilfe sein oder auch Hilfe bei
Bürokratismus. Notwendig sei aber,
dass die Kreisgruppen an die PSHH
heranträten. Walter Janouschek
stellte das „Präventivprogramm für
Senioren“ vor. Hier sei ein Netzwerk
geknüpft worden mit Behörden, Or-
ganisationen, Vereinen und Politi-
kern. Die PSHH sei gerne bereit,
dieses Programm den Senioren in
Bezirks- und Kreisgruppen vorzu-
stellen. Die Erlaubnis, das auf
Dienststellen zu machen, habe das
HmdIuS generell gegeben. Interes-
sierte Kreisgruppen müssten aber
auch hier an die PSHH herantreten.
Adresse der PSHH:

Polizei-Sozialhilfe Hessen, Saa-
lestr. 9, 65468 Trebur, Telefon
06147-7305.

Gesprächsklima hat sich
verbessert

Mit dem neuen Innenminister Bo-
ris Rhein sei ein angenehmes Ge-
sprächsklima zustande gekommen,
berichtete der stellvertretende
GdP-Landesvorsitzende Jörg Schu-
macher beim Seniorenseminar. Mit
dem neuen Dienstrechtsmoderni-
sierungsgesetz würden auch die
Verhandlungen aufgenommen
über eine Veränderung der Lebens-
arbeitszeit. Es stehe immer noch das
Motto der GdP im Raum „20 Jahre
belastende Dienstzeit sind genug“.
Da werde es dann allerdings Über-
gangsvorschriften geben. Generell
kämen auf die Beschäftigten des öf-

fentlichen Dienstes durch die
Föderalismusreform noch einige
Änderungen zu. Interessant sei auch
ein neues höchstrichterliches Urteil,
dass der Urlaubsanspruch auch bei
längerer Krankheit nicht verfalle.
Die GdP kümmere sich auch um
den Bereich des Zusatzurlaubs für
den Schichtdienst. Durch die Föde-
ralismusreform habe die Bun-
des-GdP immer weniger zu sagen,
klagte er, die Landesbezirke müss-
ten aber weiterhin das gleiche Geld
an den Bund bezahlen, hätten aber
immer mehr Aufgaben alleine zu er-
füllen.

Auch zur Mitgliederwerbung fand
Jörg Schumacher einige Worte.
Man müsse junge Leute mit Präsen-
ten werben und ihnen während der
Studienzeit auch einen Teil des Bei-
trags erlassen, da dies andere Or-
ganisationen ebenso machten.
Aber auch hier müsse der LB Hessen
nach wie vor die Beitragsanteile an
den Bund bezahlen für den vollen
Gewerkschaftsbeitrag. Weitere The-
men waren das „GdP-Phone 02“
und das Dienstrechtsmodernisie-
rungsgesetz, das sich auch mit der
Veränderung der Beihilfe befassen
werde. Sowohl zu dem Beitrag der
PSHH-Vertreter als auch zu dem von
Jörg Schumacher gab es eine rege
Diskussion.                               nw

Jörg Schumacher, stehend, und Bernhard Lan-
ger waren zwei der Referenten bei Senioren-
seminar der Hessen-GdP in Tann/Rhön. nw

Die Rechte der Senioren stärken
Süddeutsches Treffen der GdP-Senioren in Eltville/Rheingau

Immer im eigenen Saft kochen
oder bei den Bundesvorstandssit-
zungen der GdP-Senioren in Berlin
zuhören, was in den einzelnen Bun-
desländern passiert oder gesche-

hen ist, ist eine Sache. Sich aber zu
einem zweitägigen Gedankenaus-
tausch treffen mit allen süddeut-
schen Ländern, angefangen von
Bayern bis Sachsen, das ist eine an-

dere Sache. Da kann man sich
ausführlich unterhalten, kann auch
ausloten, wo das besondere Interes-
se der „Süddeutschen“ liegt und
welche Schwerpunkte man unter
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